
1. GELTUNG
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Design-Aufträge 
zwischen der Designerin (DA) und deren AuftraggeberInnen (AG). Sie sind 
nicht auf den Verkauf von Originalen oder auf gewerbliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Gebrauchsgrafik wie Reinzeichnungen nach fremden Ent-
würfen, Werbegestaltung etc. anzuwenden. Mit deren Unterschrift bzw. 
durch Auftragserteilung aufgrund eines Angebotes, welches diese AGB als 
integrierenden Bestandteil ausweist, anerkennen die AuftraggeberInnen die 
Gültigkeit der AGB für die Dauer der Geschäftsbeziehung.

2. GRUNDLAGEN DER ZUSAMMENARBEIT
2.1. Grundlage jedes Auftrags ist ein von den AG vorgegebener Rahmen (Briefing), 

deren Anforderungen von der Designerin zu erfüllen sind. Innerhalb des Brie-
fings besteht bei der Erfüllung des Auftrags Gestaltungsfreiheit.

2.2. Die Designerin schafft das Werk eigenverantwortlich in eigener Person; sie ist 
jedoch berechtigt, zur Durchführung sachverständige Mitarbeiter oder Koope-
rationspartner heranzuziehen.

2.3. Der Designerin erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräu-
mung von Nutzungsrechten gerichtet ist. Allfällige Beratung der Designerin 
bezieht sich ausschließlich auf das Fachgebiet Design, die Haftung für den 
»Rat des Fachmanns« nach ABGB (§ 1299) ist auf dieses Gebiet beschränkt.

2.4. Die AG sorgen dafür, dass der Designerin alle Unterlagen und Umstände so-
wie Anweisungen, die zur optimalen Auftragserfüllung notwendig sind, zeit-
gerecht und vollständig zugänglich gemacht werden.

2.5. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes führen zu einem erhöhten 
Zeitaufwand der Designerin und verursachen Mehrkosten, die die AG zu tra-
gen haben. Die AG tragen den Aufwand der dadurch entsteht, dass Arbeiten 
infolge ihrer unrichtigen, unvollständigen oder nachträgliche geänderten An-
gaben von der Designerin wiederholt werden müssen oder verzögert werden.

3. URHEBERRECHT UND NUTZUNGSRECHT
3.1. Die Anwendung der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) auf 

das oder die Auftragswerk(e) und die Arbeitszwischenergebnisse gilt als ver-
einbart. Die für ein gutes Ergebnis notwendige Mitarbeit des Auftraggebers 
begründet kein Miturheberrecht. 

3.2. Die Designerin ist zur Anbringung ihres Namens, Firmenwortlautes oder Lo-
gos in zurückhaltender, aber erkennbarer Größe auf jedem Werk berechtigt. 
Wird ein Weglassen vereinbart, ist dennoch in einem allfällig angebrach-
ten Impressum ihr Name unter „Grafikdesign“ zu nennen, dies gilt auch bei 
Corporate-Design-Arbeiten mit der Bezeichnung „Corporate Design“ für die 
Dauer von drei Jahren nach Beendigung der Arbeit. Enthalten Vorschläge pa-
tentfähige Elemente, sind nicht die AG, sondern die Urheberin die Anmelde-
berechtigte.

3.3. Soweit zwischen AG und Designerin nichts Abweichendes vereinbart wurde, 
räumt die Designerin den AG ein Werknutzungsrecht (ausschließliches Nutz-
ungsrecht) ein. 

3.4. Der Designerin ist es aber gestattet, ihre Werke zum Zweck der Öffentlich-
keitsarbeit zu verwenden. Nur in Ausnahmefällen wie Illustrationen etc. 
kann auch nur eine Nutzungsbewilligung eingeräumt werden, die von der 
Designer in dann mehrfach vergeben werden kann. Für diesen Fall müssen die 
folgenden Punkte sinngemäß angewendet werden.

3.5. Die AG erwerben mit vollständiger Bezahlung des Gesamthonorares das aus-
schließliche Nutzungsrecht an den in Erfüllung des Auftrages geschaffenen 
Werken in der gelieferten Fassung, für den vereinbarten Zweck und Nutz-
ungsumfang. Als Nutzungsumfang kann entweder ein uneingeschränktes 
oder ein zeitlich, räumlich oder auf einen bestimmten Anwendungszweck 
eingeschränktes Nutzungsrecht vereinbart werden. Wurden über Nutzungs-
zweck und -umfang keine Vereinbarungen getroffen, gilt das ausschließliche 
Nutzungsrecht.

3.6. Die AG sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die vertragsgegenständ-
lichen Leistungen nur für den jeweils vorgesehenen Zweck und nur im ver-
einbarten Umfang genutzt werden. Jede anderweitige oder weitergehende 
Nutzung erfordert die honorarwirksame Zustimmung der Designerin.

3.7. Jede Änderung, Bearbeitung oder Nachahmung der zur Nutzung überlass-
enen Werke ist unzulässig, solange nicht das Recht auf Bearbeitung schrift-
lich und gegen Honorar eingeräumt wurde.

3.8. Die den AG (bzw. bei Agenturen deren Kunden), dem Nutzungswerber, einge-
räumten Rechte dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Designerin an 
Dritte entgeltlich oder unentgeltlich weitergegeben werden.

3.9. An den Entwürfen, Ausarbeitungen und Computerdaten erwerben die AG kein 
Eigentum. Im Fall der Einzelrechtsnachfolge gehen alle Rechte und Pflichten 
an den Rechtsnachfolger über, jedoch nur in dem zwischen der Designerin 
und ihren Kunden vereinbarten Umfang. Eine allfällige Ausweitung der Nutz-
ung durch den Rechtsnachfolger bedarf in jedem Fall der Zustimmung der 
Designerin.

3.10. Wollen die AG nach Auftragserfüllung, Rücktritt oder nach Kündigung eines 
Rahmenoder Betreuungsvertrages die erarbeiteten oder gestalteten Konzep-
te, Ideen oder Werke unverändert weiter nutzen, erfordert dies die Einräum-
ung des unbeschränkten Nutzungsrechts; wenn diese von Dritten oder den 
AG verändert, aktualisiert oder als Grundlage für Weiterentwicklungen ver-
wendet werden sollen, zusätzlich die Einräumung des Rechts auf Bearbeitung 
durch Dritte. Wünschen die AG die Übergabe der Computerdaten, können die-
se jederzeit gegen ein vereinbartes Honorar angefordert werden.

4. ENTGELTLICHKEIT VON PRÄSENTATIONEN
4.1. Alle Leistungen der Designerin erfolgen gegen Entgelt, lediglich die zur Of-

fertlegung nötige Erstellung von Leistungs-, Zeit- und Kostenplänen erfolgt 
kostenlos.

4.2. Die Einladung der AG, eine Präsentation mit Vorentwürfen zu erstellen, gilt als 
Auftrag, einen definierten Leistungsinhalt zu erbringen. Die Höhe des Präsen-
tationsentgelts erfolgt nach aktuellem Stundensatz.

4.3. Vergeben AG oder Auslober eines Präsentationswettbewerbs nach erfolgter 
Präsentation überhaupt keinen oder nur einen erheblich reduzierten Auftrag 
an die Designerin oder eine/n Präsentationsmitbewerber/in, stehen der Desi-
gner das volle Gestaltungshonorar zu.

4.4. Das Präsentationsentgelt beinhaltet keine Einräumung von Nutzungsrech-
ten. Die Inhalte und Vorschläge einer Präsentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Bei Nicht-zustande-Kommen eines Auftrages (Ablehnungsfall) ver-
pflichten sich die AG zur Verschwiegenheit gemäß Punkt 6 und 7.

5. LEISTUNG, FREMDLEISTUNGEN UND  
PRODUKTIONSÜBERWACHUNG

5.1. Mangels anderweitiger Vereinbarung gilt zur Erbringung der gewünschten 
Leistung die in den Honorar-Richtlinien genannte Standardleistung als ver-
einbart. Die Übergabe von Entwicklungsdaten ist nur dann ein Teil der Leist-
ung, wenn sie schriftlich und gegen entsprechendes zusätzliches Honorar 
vereinbart wurde.

5.2. Die Designerin ist ermächtigt, mit dem Auftrag in Zusammenhang stehende, 
notwendige oder vereinbarte Nebenleistungen entweder gegen ortsübliches 
Entgelt selbst zu erbringen oder im Namen und für Rechnung ihrer AG an Drit-
te in Auftrag zu geben.

5.3. Die Koordination sowie die Überwachung der Vervielfältigung/Produktion 
(wie auch Farbabstimmung oder Drucküberwachung) können von den AG an 
externe Producer-Fachleute oder die Designerin vergeben werden. Sie erfor-
dern einen getrennten Auftrag und erfolgen gegen Entgelt.

5.4. Die Designerin verpflichtet sich, den Übergabetermin des/der zu schaffen-
den Werke(s) gewissenhaft einzuhalten, wobei sie höhere Gewalt oder den 
Verzug durch in Auftrag gegebene Fremdleistung nicht zu vertreten hat. Die 
Vereinbarung eines Fixgeschäftes im Sinne des ABGB bedarf der Schriftform. 
Verzögerungen in der Bereitstellung von Unterlagen oder Entscheidungen 
verschieben im gleichen Maß die Übergabetermine; erhebliche Unterbre-
chungen entbinden die Designerin vom vereinbarten Liefertermin.
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6. RÜCKGABE UND AUFBEWAHRUNG
6.1. Die AG erhalten alle Unterlagen, Zwischenergebnisse, Entwürfe, Konzept-

ionsbeschreibungen und Ausarbeitungen zu treuen Handen. Bis zum Erwerb 
der Nutzungsrechte sowie im Ablehnungsfall (Nutzungsverzicht) ist es den 
AG nicht gestattet, davon Ablichtungen herzustellen, sie in Computersyste-
men abzuspeichern oder Dritten zur Ansicht oder Weiterbearbeitung zugäng-
lich zu machen, ausgenommen zum Zweck der Entscheidungsfindung.

6.2. Entwurfsoriginale und Computerdaten sind der Designerin, sobald sie für die 
vereinbarte Nutzung nicht mehr erforderlich sind, auf Gefahr und Rechnung 
der AG unbeschädigt zurückzusenden bzw. zu übergeben. Die Designerin 
verpflichtet sich, Auftragsunterlagen, Entwürfe und Ausarbeitungen für die 
Dauer eines Jahres ab Fertigstellung aufzubewahren.

7. HAFTUNG
7.1. Die Designerin haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Bei grober Fahrlässigkeit 

hat sie bis zur Höhe ihres Honorars (ohne Nebenkosten und Umsatzsteuer) 
einzustehen.

7.2. Mängel sind der Designerin unter Aufforderung zu deren Behebung inner-
halb einer angemessenen Frist unverzüglich nach Empfang der Leistungen 
anzuzeigen. Kosten, die bei Inanspruchnahme Dritter trotz Bereitschaft der 
Designerin zur Mängelbehebung entstehen, tragen die AG. Ein Nachbesse-
rungsanspruch erlischt nach sechs Monaten.

7.3. Für die rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken und verwaltungs-
rechtliche Zulässigkeit der Entwürfe und Ausarbeitungen übernimmt die 
Designerin keine Haftung. Ebenso haftet sie nicht für die Richtigkeit von Text 
und Bild, wenn Arbeiten von den AG genehmigt wurden oder eine Vorlage zur 
Kontrolle den AG zumindest angeboten wurde.

7.4. Soweit die Designerin notwendige oder vereinbarte Fremdleistungen im Na-
men und auf Rechnung der AG an Dritte in Auftrag gibt, sind die jeweiligen 
Auftragnehmer keine Erfüllungsgehilfen der Designerin.

7.5. Die von den AG überlassenen Unterlagen (Fotos, Texte, Modelle, Muster etc.) 
werden von der Designerin unter der Annahme verwendet, dass die AG zu 
deren Verwendung berechtigt sind und bei Bearbeitung oder Nutzung keine 
Rechte Dritter verletzt werden. Die AG haften der Designerin gemäß § 86 UrhG 
für jede Art widerrechtlicher Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung 
angemessenen Honorars, soweit eine solche zumindest fahrlässig durch sie 
ermöglicht oder geduldet wurde.

8. NAMENSNENNUNG UND BELEGMUSTER
8.1. Die Designerin ist gem. § 20 UrhG zur Anbringung ihres Namens bzw. Pseu-

donyms, Firmenwortlauts oder Logos auf jedem von ihr entworfenen Werk/
Produkt sowie Werbemittel dafür oder Veröffentlichungen darüber berechtigt. 
Form und Dauer der Kennzeichnung können mit den AG abgesprochen wer-
den. Dem Autraggeber steht dafür kein Entgeltanspruch zu.

8.2. Der Designerin verbleibt in jedem Fall gem. § 26 UrhG das Recht, Abbildun-
gen der von ihr entworfenen Werke/Produkte zum Zweck der Eigenwerbung 
(Promotion) in gedruckter Form zu verwenden oder zu diesem Zweck im welt-
weiten Internet bereit zu stellen.

8.3. Bei dreidimensionalen Gegenständen hat die Designerin Anspruch auf für sie 
kostenlose Überlassung von Ablichtungen der Gegenstände, die mit Hilfe ihrer 
Design-Findung hergestellt wurden, sowie auf Übergabe eines Belegexemp-
lars, soweit letzteres nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. 
Bei Druckwerken hat die Designerin Anspruch auf zumindest fünf Exemplare 
der von ihr gestalteten Werke.

9. TERMINE
9.1. Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als 

verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbind liche Ter-
minabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von der Designerin schrift-
lich zu bestätigen. 

9.2. Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Designerin aus Gründen, die sie 
nicht zu vertreten hat, wie z.B. Ereignisse höherer Gewalt und andere unvor-
hersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die 
Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses und 
verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr 
als zwei Monate andauern, sind der Kunde und die Designerin berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

9.3. Befindet sich die Designerin in Verzug, so können die AG vom Vertrag nur zu-
rücktreten, nachdem sie der Designerin schriftlich eine angemessene Nach-
frist von zumindest 14 Tagen gesetzt haben und diese fruchtlos verstrichen 
ist. Schadenersatzansprüche der AG wegen Nichterfüllung oder Verzug sind 
ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit.

10. HONORAR UND FÄLLIGKEIT
10.1. Als Grundlage für die Bemessung des Honoraranspruches dient die Honorar-

liste der Designerin in der jeweils geltenden Fassung. Das Gesamthonorar 
umfasst die Honorarteile Gestaltung, Nutzung, Ausführung sowie Nebenleis-
tungen und Nebenkosten.

10.2. Kostenvoranschläge der Designerin sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, 
dass die tatsächlichen Kosten die von der Designerin schriftlich veranschlag-
ten um mehr als 15 % übersteigen, wird die Designerin die AG auf die hö-
heren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als von den AG ge-
nehmigt, wenn der Auftraggeber nicht binnen drei Werktagen nach diesem 
Hinweis schriftlich widersprechen und gleichzeitig kostengünstigere Alter-
nativen bekannt geben. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 
15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich. Diese Kostenvor-
anschlagsüberschreitung gilt von den AG von vornherein als genehmigt.

10.3. Das Gesamthonorar ist ohne Abzug zahlbar und spätestens mit der durch die 
Designerin angebotenen Übergabe des Werkes fällig. Wird das beauftragte 
Werk in Teilen zur Übergabe bereitgestellt, so sind entsprechende Honorar-
teile und Nebenkosten jeweils zu diesen Zeitpunkten fällig. Bei Zahlungsver-
zug gelten ab Fälligkeit 3% Zinsen pro Monat als Verzugszinsen vereinbart.

10.4. Bei Aufträgen, die einen Gesamtumfang von Euro 500,– übersteigen, sind 
50% Anzahlung bei Auftragserteilung fällig.

10.5. Befinden sich die AG mit der Bezahlung eines fälligen Betrages in Verzug, so 
ist die Designerin nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur Begleichung 
des aushaftenden Betrages zu erbringen. Die AG sind nicht berechtigt , For-
derungen mit Honoraransprüchen gegenzurechnen oder Zahlungen wegen 
Bemängelung zurückzuhalten.

11. RÜCKTRITT UND STORNO
11.1. Die AG und die Designerin sind berechtigt, nach Vorlage der Erstpräsentation 

ohne Angabe von Gründen vom Auftrag zurückzutreten, wobei von den AG 
das Präsentationshonorar gemäß Punkt 4.2. AGB zu bezahlen ist.

11.2. Stornieren die AG während der Gestaltungs- oder Ausführungsphase oder in-
nerhalb einer aufrechten Rahmenvereinbarung durch Gründe, die nicht von 
der Designerin zu verantworten sind, den Auftrag, oder reduzieren sie den 
Auftragsumfang, verpflichten sie sich zur Vergütung des Gestaltungshonorars 
zuzüglich des bis dahin angefallenen Nebenleistungs- und Kostenaufwands.

11.3. Unabhängig davon ist die Designerin berechtigt, ein Entgelt für bereitgestellte 
und nicht genutzte Arbeitskapazität und allenfalls dadurch erlittenen Schaden 
den AG in Rechnung zu stellen. Die Verrechnung eines Nutzungsentgelts ent-
fällt, alle Rechte bleiben bei der Designerin.

11.4. Die Designerin ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die AG die 
ihnen obliegende Mitwirkungspflicht grob verletzt oder mit der Bezahlung 
eines fällig gestellten Betrages in Verzug sind. Dies setzt die Androhung des 
Rücktritts und Setzung einer vier Wochen nicht überschreitenden Nachfrist 
voraus. Ein Rücktrittsrecht besteht auch bei Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der AG. Auch in diesen beiden Fällen gebührt der De-
signerin die Vergütung des Gestaltungshonorars für alle begonnenen Arbeiten 
sowie des bis dahin angefallenen Nebenleistungs- und Kostenaufwandes.

12. DATENSCHUTZ
12.1. Die AG stimmen zu, dass ihre persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Be-

ruf, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprech-
person, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnum-
mer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, 
UID-Nummer) zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung der AG ge-
speichert und verarbeitet werden. 

12.2. Der Autraggeber ist einverstanden, dass ihm Post (in Papier- und elektroni-
scher Form) zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. Diese Zu-
stimmung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail oder Brief an die Designerin 
widerrufen werden.

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
13.1. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

ist der Geschäftssitz der Designerin.
13.2. Der Schriftform bedarf jede von den AGB abweichende oder diese ergänzende 

Vereinbarung sowie alle Rahmenvereinbarungen.
13.3. Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig 

sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 


